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Handels- und Gesellschaftsrecht

GmbH: Anspruch eines Geschäftsführers auf Weiterbeschäftigung  2  

(BGH, Urt. v. 11.10.2010 – II ZR 266/08)

Pressemitteilung des BGH Nr. 191/10 vom 11.10.2010:

„Die beklagte GmbH betreibt in Bonn die Bundeskunsthalle. Gesellschafter sind die  
Bundesrepublik Deutschland und die 16 Bundesländer. Der Kläger wurde 1989 zum 
Geschäftsführer bestellt. Im Jahr 2007 widerrief die Beklagte die Bestellung. Zugleich  
kündigte sie den Geschäftsführeranstellungsvertrag fristgemäß zum 31. Dezember 2007. Der  
Kläger hält diese Maßnahmen für unwirksam und hat unter anderem auf Weiterbeschäftigung  
und Gehaltszahlung geklagt. ...

Auf die Berufung des Klägers hat das Oberlandesgericht den Fortbestand des  
Dienstverhältnisses festgestellt und die Beklagte zur Zahlung der Vergütung verurteilt. Soweit  
der Kläger die Weiterbeschäftigung in seiner bisherigen Funktion als Geschäftsführer  
(Direktor und Intendant) begehrt hatte, hat das Oberlandesgericht die Klage abgewiesen. Im 
vorgenannten Umfang ist das Urteil des Oberlandesgerichts rechtskräftig geworden,  
nachdem der für das Gesellschaftsrecht zuständige II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs die  
gegen die Nichtzulassung der Revision eingelegte Beschwerde der Beklagten insoweit  
zurückgewiesen hat. ...

Einen Anspruch des Geschäftsführers einer GmbH auf Beschäftigung in einer seiner früheren  
Tätigkeit vergleichbaren leitenden Funktion lehnt der II. Zivilsenat grundsätzlich ab. Der  
Anstellungsvertrag hat regelmäßig nur die Beschäftigung als Geschäftsführer zum Inhalt.  
Eine Tätigkeit unterhalb der Organebene ist typischerweise nicht vereinbart und der  
abberufene Geschäftsführer kann sie daher auch nicht verlangen. Etwas anderes kann gelten,  
wenn der Anstellungsvertrag die Möglichkeit einer anderen Beschäftigung vorsieht. Dies war  
im Streitfall jedoch nicht gegeben.“

1 = Überschriften lt. ZAP 01/2011 v. 05.01.2011 (Eilnachrichten) 
2 = Überschriften lt. ZAP 2/2011 v. 19.01.2011 (Eilnachrichten) 
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2011 v. 13.01.2011 
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288


Strafrecht

 

Verwertbarkeit von Äußerungen gegenüber Konsularbeamten  i  

(BGH, Beschl. v. 14.9.2010 – 3 StR 573/09)

Pressemitteilung des BGH Nr. 224/10 vom 19.11.2010:

„Nach den Feststellungen des Oberlandesgerichts war der Angeklagte - ein 1962 in Pakistan  
geborener und 1992 in Deutschland eingebürgerter sunnitischer Muslim - spätestens ab 
Sommer 2004 bis zu seiner Verhaftung im Februar 2008 Mitglied in der ausländischen  
terroristischen Vereinigung Al Qaida. In dieser Eigenschaft brachte er  
Ausrüstungsgegenstände und Geld für Al Qaida von Deutschland in das pakistanisch-
afghanische Grenzgebiet, bemühte sich um die Rekrutierung von Kämpfern, warb  
Unterstützer, nahm selbst an Ausbildungen der Al Qaida teil und stellte sich als Kämpfer zur  
Verfügung. 

Kenntnis von diesen Taten erlangten die deutschen Ermittlungsbehörden, nachdem der  
Angeklagte in Pakistan festgenommen worden war. Bei Vernehmungen durch den 
pakistanischen Geheimdienst ISI, bei denen er zum Teil geschlagen worden war, hatte er die  
Taten zugegeben. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland hatte der Angeklagte die  
Tatvorwürfe bestritten und seine Angaben in Pakistan als durch Folter erzwungene unwahre  
Geständnisse bezeichnet hat. Das Oberlandesgericht hat seine Überzeugung von der  
Täterschaft des Angeklagten unter anderem auch auf die Bekundungen eines Mitarbeiters der  
deutschen Botschaft in Islamabad gestützt. Dieser hatte den Angeklagten im Gewahrsam des  
ISI aufgesucht. Dabei war ihm vom Angeklagten sowohl von den Misshandlungen als auch  
von den Straftaten berichtet worden. 

Der Bundesgerichtshof hat die Verwertung der Aussage des Botschaftsangehörigen über das  
ihm gegenüber abgegebene Geständnis des Angeklagten gebilligt. Dessen Anhörung war  
keine Vernehmung im Sinne von § 136a StPO, sondern diente der Fürsorge für im Ausland in  
Haft genommene deutsche Staatsangehörige. Das Gespräch war von der durch die  
Mitarbeiter des ISI in der Zeit davor ausgeübten Gewalt auch nicht mehr beeinflusst. Eine  
Fernwirkung der vom Angeklagten erlittenen Misshandlungen in der Form, alles, was er  
während seiner Inhaftierung durch den ISI auch Dritten gegenüber geäußert hat, mit einem 
Verwertungsverbot zu belegen, hat der Bundesgerichtshof nicht angenommen.“

 

1 = Überschriften lt. ZAP 01/2011 v. 05.01.2011 (Eilnachrichten) 
2 = Überschriften lt. ZAP 2/2011 v. 19.01.2011 (Eilnachrichten) 
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2011 v. 13.01.2011 
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Mietrecht

Mietmangel: Zurückbehaltungsrecht an fälliger Miete vor Unterrichtung des Vermieters  2  

(BGH, Urt. v. 3.11.2010 – VIII ZR 330/09)

Pressemitteilung des BGH Nr. 209/10 vom 3.11.2010:

„Die Beklagten sind Mieter einer Wohnung des Klägers in Berlin-Zehlendorf. Sie zahlten für  
die Monate April, Juni und Juli 2007 keine und für Mai 2007 lediglich einen Teil der Miete.  
Mit Schreiben vom 5. Juni 2007 erklärte der Kläger die fristlose Kündigung wegen  
Zahlungsverzugs. Die Beklagten widersprachen der Kündigung mit Schreiben vom 14. Juni  
2007 unter Hinweis auf einen Schimmelpilzbefall in mehreren Zimmern. 

Der Kläger hat mit seiner Klage unter anderem Räumung und Herausgabe der Wohnung  
begehrt. ...

Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des  
Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass ein Zurückbehaltungsrecht der Beklagten an 
Mietzahlungen, die sie für einen Zeitraum vor der Anzeige des - dem Vermieter zuvor nicht  
bekannten – Schimmelpilzbefalls der Wohnung schulden, nicht in Betracht kommt. Das  
Zurückbehaltungsrecht des § 320 BGB dient dazu, auf den Schuldner (hier: den Vermieter)  
Druck zur Erfüllung der eigenen Verbindlichkeit auszuüben. Solange dem Vermieter ein  
Mangel nicht bekannt ist, kann das Zurückbehaltungsrecht die ihm zukommende Funktion,  
den Vermieter zur Mangelbeseitigung zu veranlassen, nicht erfüllen. Ein  
Zurückbehaltungsrecht des Mieters besteht daher erst an den nach der Anzeige des Mangels  
fällig werdenden Mieten.“

Steuerrecht

Kraftfahrzeugsteuer: Rückwirkende Besteuerung von Wohnmobilien  1  

(BVerfG, Beschl. v. 30.10.2010 – 1 BvR 1993/10)

1 = Überschriften lt. ZAP 01/2011 v. 05.01.2011 (Eilnachrichten) 
2 = Überschriften lt. ZAP 2/2011 v. 19.01.2011 (Eilnachrichten) 
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2011 v. 13.01.2011 
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Pressemitteilung des BVerfG Nr. 107/2010 vom 19.11.2010:

„Für die Bemessung der Kraftfahrzeugsteuer gab es bis zum 30. April 2005 nur die  
Fahrzeugkategorien Personenkraftwagen und „andere Fahrzeuge“, zu denen insbesondere  
Lastkraftwagen zählen. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs wurden in Analogie  
zu § 23 Abs. 6a StVZO, der die Zuordnung von sog. Kombinationskraftwagen regelt, als  
Personenkraftwagen solche Wohnmobile eingeordnet, deren zulässiges Gesamtgewicht 2,8 t  
nicht überschreitet. Ein Wohnmobil mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 2,8 t  
stufte der Bundesfinanzhof dementsprechend als „anderes Fahrzeug“ ein. § 23 Abs. 6a  
StVZO a. F. wurde mit Wirkung ab 1. Mai 2005 aufgehoben, so dass ein Lückenschluss im  
kraftfahrzeugsteuerrechtlichen Regelungsgefüge durch eine analoge Anwendung dieser  
Vorschrift nicht mehr möglich war. Nach einer Absprache der obersten Finanzbehörden der  
Länder wurde in den Bundesländern jedoch im Hinblick auf eine zu erwartende gesetzliche  
Neuregelung die bisherige Besteuerung zunächst „übergangsweise“ fortgeführt. 

Mit dem am 28. Dezember 2006 verkündeten Dritten Gesetz zur Änderung des  
Kraftfahrzeugsteuergesetzes hat der Gesetzgeber Wohnmobile als eine eigenständige  
Fahrzeugkategorie in das Kraftfahrzeugsteuergesetz aufgenommen und hierfür die Steuer mit  
einem eigenen Tarif nach dem Gewicht und nach Schadstoffemissionen bemessen. Das 3.  
Kraftfahrzeugsteueränderungsgesetz trat mit Wirkung vom 1. Mai 2005 in Kraft. Nach einer  
Übergangsregelung waren Wohnmobile bis zum 31. Dezember 2005 nach der bisherigen  
Rechtspraxis zu besteuern. 

Der Beschwerdeführer ist Halter eines im August 2002 zugelassenen Wohnmobils. Nachdem 
das Finanzamt die Kraftfahrzeugsteuer für das Fahrzeug zunächst nach dem für „andere  
Fahrzeuge“ geltenden Tarif bemessen hatte, setzte es durch Änderungsbescheid vom 9. Juli  
2007 entsprechend der Neuregelung die Kraftfahrzeugsteuer für den Zeitraum bis zum 31.  
Dezember 2005 wie bisher nach dem zulässigen Gesamtgewicht auf 198 € jährlich und ab  
dem 1. Januar 2006 nach dem neuen Tarif für Wohnmobile auf 310 € jährlich fest. Der  
hiergegen erhobene Einspruch des Beschwerdeführers sowie seine Klage vor den  
Finanzgerichten blieben ohne Erfolg. 

Die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat die gegen das Urteil des  
Bundesfinanzhofs gerichtete Verfassungsbeschwerde, mit der der Beschwerdeführer im 
Wesentlichen einen Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot rügt, nicht  
zur Entscheidung angenommen. ...

Ein Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot oder allgemeine  
Vertrauensschutzgesichtspunkte liegt jedoch nicht vor. Das Rückwirkungsverbot gilt nur für  
belastende Regelungen. Die Neuregelung für Wohnmobile stellt demgegenüber eine  
begünstigende Regelung dar. Denn infolge der Übergangsregelung beschränkt sich der  
Rückwirkungszeitraum auf den Zeitraum ab dem 1. Januar 2006. Ohne die Neuregelung  
wären Wohnmobile ab dem 1. Januar 2006 aufgrund des Wegfalls des § 23 Abs. 6a StVZO 
als Personenkraftwagen nach dem Hubraum und damit höher zu besteuern, so dass der für  
sie eingeführte Sondertarif eine Begünstigung darstellt. 

1 = Überschriften lt. ZAP 01/2011 v. 05.01.2011 (Eilnachrichten) 
2 = Überschriften lt. ZAP 2/2011 v. 19.01.2011 (Eilnachrichten) 
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2011 v. 13.01.2011 
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Des Weiteren ist das Vertrauen des Beschwerdeführers auf den Fortbestand der alten  
Rechtslage auch nicht in einer verfassungsrechtlich nicht mehr hinnehmbaren Weise  
enttäuscht worden. Denn zum einen ist die allgemeine Erwartung des Bürgers, das geltende  
Recht werde unverändert fortbestehen, verfassungsrechtlich nicht geschützt. Auch der  
Steuerpflichtige kann nicht darauf vertrauen, dass der Gesetzgeber steuerliche  
Vergünstigungen, die er bisher - insbesondere aus konjunkturpolitischen Erwägungen -  
gewährt hat, immer uneingeschränkt auch für die Zukunft aufrechterhält. Zum anderen 
konnte hier kein Vertrauen in den Fortbestand der bisherigen Besteuerung entstehen, da die  
frühere Veranlagungspraxis nur vorläufig gelten sollte und Steuerfestsetzungen unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung im Hinblick auf die anstehende Neuregelung erfolgen, also 
verfahrensrechtlich jederzeit änderbar bleiben sollten.“

 

Einkommenssteuer: Verfassungsmäßigkeit der sog. Dreimonatsfrist für  
Verpflegungsmehraufwand  1  

(BFH, Urt. v. 8.7.2010 – VI R 10/08)

Pressemitteilung des BFH Nr. 95/10 vom 3.11.2010:

„Das Gesetz lässt daher den Abzug von Verpflegungsmehraufwendungen für jeden  
Kalendertag der Abwesenheit vom eigenen Hausstand als Werbungskosten zu. Die  
Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand in Höhe von 24, 12 bzw. 6 € sind dabei nach 
der Abwesenheitsdauer gestaffelt und auf einen Zeitraum von drei Monaten nach Bezug der  
Wohnung am neuen Beschäftigungsort begrenzt. 

Diese Begrenzung hat der BFH nun als verfassungsgemäß beurteilt. Der Gesetzgeber  
unterstelle typisierend, dass die bei Beginn einer doppelten Haushaltsführung überwiegende  
berufliche Veranlassung des Verpflegungsmehraufwands nach drei Monaten entfalle bzw. der  
Arbeitnehmer dann regelmäßig eine Verpflegungssituation vorfinde, die keinen beruflich  
veranlassten Mehraufwand verursache. Mit dieser Typisierung einer Übergangszeit bewege  
sich der Gesetzgeber innerhalb seines Beurteilungs- und Gestaltungsermessens. Ein Verstoß  
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz scheide damit aus. 

Auch einen Verstoß gegen den besonderen Schutz von Ehe und Familie nach Art. 6 Abs. 1 des  
Grundgesetzes sah der BFH nicht. Durch die Begrenzung auf drei Monate werde im Rahmen 
einer sog. „Doppelverdienerehe“ keine „ökonomische Entwertung der beiderseitigen  
Berufstätigkeit“ verursacht.“

  

1 = Überschriften lt. ZAP 01/2011 v. 05.01.2011 (Eilnachrichten) 
2 = Überschriften lt. ZAP 2/2011 v. 19.01.2011 (Eilnachrichten) 
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2011 v. 13.01.2011 
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Arbeitsrecht

Arbeitgeberverband: Mitgliedschaft ohne Tarifbindung  2  

(BVerfG, Beschl. v. 1.12.2010 – 1 BvR 2593/09)

Pressemitteilung des BVerfG Nr. 115/2010 vom 14.12.2010:

„Die Verfassungsbeschwerde betrifft eine besondere Art der Mitgliedschaft von Unternehmen  
in Arbeitgeberverbänden, die Mitgliedschaft ohne Tarifbindung (OT-Mitgliedschaft). OT-
Mitglieder können die Serviceleistungen und die Interessenvertretung des Verbandes in  
Anspruch nehmen, werden aber von der Tarifbindung nach § 3 Abs. 1 des  
Tarifvertragsgesetzes (TVG) nicht erfasst. Das Bundesarbeitsgericht hat in einer früheren 
Entscheidung vom 18. Juli 2006 die Zulässigkeit der OT-Mitgliedschaft grundsätzlich  
anerkannt. 

Die Beschwerdeführerin, ein Maschinenbauunternehmen, ist Mitglied eines  
Arbeitgeberverbandes, der in seiner Satzung die Möglichkeit einer Mitgliedschaft ohne  
Tarifbindung schuf. Danach sollten nur diejenigen Verbandsmitglieder an  
Verbandstarifverträge gebunden sein, die sich den vom Verband eingerichteten Fachgruppen 
angeschlossen hatten. In den Fachgruppen sollten die Arbeitsbedingungen in den  
angeschlossenen Betrieben durch Abschluss von Tarifverträgen geregelt werden. Außerdem 
regelte die Satzung einen so genannten Unterstützungsfonds, der den Verbandsmitgliedern  
die Durchführung von Arbeitsstreitigkeiten im Interesse des im Verband 
zusammengeschlossenen Berufsstandes ermöglichen sollte; an der Verwaltung des Fonds  
wurden auch die OT-Mitglieder des Verbandes beteiligt. Die Beschwerdeführerin gehörte  
ursprünglich der Fachgruppe Metall an, die wiederum Mitglied des Gesamtverbandes Metall  
NRW war. Nach Kündigung ihrer Mitgliedschaft in der Fachgruppe vereinbarte die  
Beschwerdeführerin mit dem Kläger des Ausgangsverfahrens eine Erhöhung der Arbeitszeit  
ohne Lohnausgleich. Nachdem der Kläger der IG Metall beigetreten war, verlangte er von 
der Beschwerdeführerin eine Lohnabrechnung auf der Grundlage des zwischen der IG Metall  
und dem Gesamtverband Metall NRW geschlossen Manteltarifvertrages und klagte auf  
Bezahlung der sich danach ergebenden Lohndifferenz. Das Bundesarbeitsgericht gab seiner  
Klage statt. ... 

Die Beschwerdeführerin sieht sich durch diese Entscheidung in ihrer Koalitionsfreiheit aus  
Art. 9 Abs. 3 GG und ihrer durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützten unternehmerischen Freiheit  
verletzt. 

Die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat die  
Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen, weil sie keine Aussicht auf  
Erfolg hat. ...

1 = Überschriften lt. ZAP 01/2011 v. 05.01.2011 (Eilnachrichten) 
2 = Überschriften lt. ZAP 2/2011 v. 19.01.2011 (Eilnachrichten) 
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2011 v. 13.01.2011 
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Die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie, die das Bundesarbeitsgericht zur Rechtfertigung  
der Notwendigkeit einer eindeutigen Trennung zwischen der Mitgliedschaft mit und ohne  
Tarifbindung herangezogen hat, stellt einen Belang von Verfassungsrang dar. Die  
Tarifautonomie ist darauf angelegt, die strukturelle Unterlegenheit der einzelnen  
Arbeitnehmer beim Abschluss von Arbeitsverträgen durch kollektives Handeln auszugleichen  
und damit ein annähernd gleichgewichtiges Aushandeln der Löhne und Arbeitsbedingungen  
zu ermöglichen. Durch eine Einflussnahme nicht tarifgebundener Mitglieder auf  
Entscheidungen des Arbeitgeberverbandes kann das für das Zustandekommen eines  
interessengerechten Tarifvertrages erforderliche Verhandlungsgleichgewicht strukturell  
gestört sein. Nur wenn das Vorgehen des Arbeitgeberverbandes bei  
Tarifvertragsverhandlungen und im Arbeitskampf nicht von einer Gruppe von Mitgliedern  
mitbestimmt wird, die eine Tarifbindung für sich generell ablehnen, kann typischerweise  
ausgeschlossen werden, dass sich der Verband von sachfremden Einflüssen leiten lässt und 
die Tarifvertragsverhandlungen zu nicht sachgerechten Ergebnissen führen. 

Die Beschwerdeführerin wird durch die vom Bundesarbeitsgericht aufgestellten  
Anforderungen an die Trennung der Mitgliedschaftsbereiche im Arbeitgeberverband nicht  
unzumutbar belastet. Denn die Möglichkeit der Mitwirkung der OT-Mitglieder im  
Arbeitgeberverband ist nur in dem Umfang eingeschränkt, der erforderlich ist, um 
sachfremde Einflüsse auf Tarifverhandlungen und Tarifergebnisse auszuschließen. Es  
begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, dass das Bundesarbeitsgericht für die  
Beurteilung der Trennung der Mitgliedschaftsbereiche allein auf die Regelungen der Satzung 
des Verbandes abgestellt und angesichts der satzungsmäßigen Möglichkeit der  
Einflussnahme der OT-Mitglieder auf Entscheidungen über den Unterstützungsfonds als  
Mittel des Arbeitskampfes eine hinreichende Trennung der Mitgliedschaftsbereiche verneint  
hat.“

 

Indizwirkung von Stellenanzeigen – AGG II  i  

(BAG, Urt. v. 19.8.2010 – 8 AZR 530/09)

Pressemitteilung des BAG Nr. 64/10 vom 19.8.2010:

„Der 1958 geborene Kläger ist Volljurist. Er bewarb sich im Jahre 2007 auf eine von der  
Beklagten geschaltete Stellenanzeige in einer juristischen Fachzeitschrift. Die Beklagte  
suchte für ihre Rechtsabteilung „zunächst auf ein Jahr befristet eine(n) junge(n)  
engagierte(n) Volljuristin/Volljuristen“. Der Kläger erhielt eine Absage, ohne zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen worden zu sein. Eingestellt wurde eine 33jährige Juristin.  
Der Kläger hat von der Beklagten wegen einer unzulässigen Benachteiligung aufgrund seines  
Alters eine Entschädigung in Höhe von 25.000,00 Euro und Schadensersatz in Höhe eines  
Jahresgehalts verlangt. ...

1 = Überschriften lt. ZAP 01/2011 v. 05.01.2011 (Eilnachrichten) 
2 = Überschriften lt. ZAP 2/2011 v. 19.01.2011 (Eilnachrichten) 
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2011 v. 13.01.2011 
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Eine Stellenausschreibung verstößt grundsätzlich gegen das Altersdiskriminierungsverbot,  
wenn ein „junger“ Bewerber gesucht wird. ...

Der Senat hat die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts bestätigt. Die  
Stellenausschreibung der Beklagten verstieß gegen § 11 Allgemeines  
Gleichbehandlungsgesetz (AGG), der verbietet, dass eine Stelle unter Verstoß gegen das  
Benachteiligungsverbot des § 7 AGG ausgeschrieben wird. Danach sind Stellen ua.  
„altersneutral“ auszuschreiben, wenn kein Rechtfertigungsgrund iSd. § 10 AGG für eine  
unterschiedliche Behandlung wegen des Alters vorliegt. Die unzulässige  
Stellenausschreibung stellt ein Indiz dafür dar, dass der Kläger wegen seines Alters nicht  
eingestellt worden ist. Da die Beklagte nicht darlegen konnte, dass kein Verstoß gegen das  
Benachteiligungsverbot vorgelegen hat, steht dem Kläger ein Entschädigungsanspruch zu.  
Dessen Höhe hat das Landesarbeitsgericht in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender  
Weise festgesetzt. Da der Kläger nicht dargelegt und bewiesen hat, dass er bei einer  
diskriminierungsfreien Auswahl von der Beklagten eingestellt worden wäre, steht ihm der  
geltend gemachte Schadensersatzanspruch in Höhe eines Jahresgehalts nicht zu.“

 

Internet/E-Mail für einzelne Betriebsratsmitgliederi

(BAG, Beschl. v. 14.7.2010 – 7 ABR 80/08)

Pressemitteilung des BAG Nr. 50/10 vom 14.7.2010:

„Der Siebte Senat des Bundesarbeitsgerichts hat ... - anders als die Vorinstanzen - den  
Anträgen eines Betriebsrats stattgegeben, der vom Arbeitgeber für sämtliche Mitglieder die  
Eröffnung von Zugängen zum Internet sowie die Einrichtung eigener E-Mail-Adressen  
verlangt hat. Berechtigte Kosteninteressen des Arbeitgebers standen dem Verlangen nicht  
entgegen, da die Betriebsratsmitglieder alle an PC-Arbeitsplätzen beschäftigt sind, so dass es  
lediglich der Freischaltung des Internets und der Einrichtung einer E-Mail-Adresse  
bedarf. ...

Nach § 40 Abs. 2 BetrVG hat der Arbeitgeber dem Betriebsrat für die laufende  
Geschäftsführung im erforderlichen Umfang Informations- und Kommunikationstechnik zur  
Verfügung zu stellen. Die Beurteilung, ob ein Mittel der Informations- und 
Kommunikationstechnik der Erfüllung von Betriebsratsaufgaben dient, ist Sache des  
Betriebsrats. Er hat dabei einen Beurteilungsspielraum. Bei seiner Entscheidung muss er die  
entgegenstehenden Belange des Arbeitgebers, darunter insbesondere die diesem entstehenden  
Kosten berücksichtigen. Wie das Bundesarbeitsgericht bereits wiederholt entschieden hat,  
kann der Betriebsrat die Einholung von Informationen aus dem Internet als zur Erfüllung  
seiner Aufgaben erforderlich ansehen. In Wahrnehmung seines Beurteilungsspielraums darf  
er auch davon ausgehen, dass die Eröffnung von Internetanschlüssen für die einzelnen  
Mitglieder - etwa zu deren Vorbereitung auf Betriebsratssitzungen - der Aufgabenerfüllung  
des Betriebsrats dient. Auch durch die Entscheidung, seinen Mitgliedern eigene E-Mail-
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Adressen zum Zwecke der externen Kommunikation einzurichten, überschreitet der  
Betriebsrat seinen Beurteilungsspielraum nicht. Ebenso wie die Informationsbeschaffung  
kann die Kommunikation einzelner Betriebsratsmitglieder mit nicht zum Betrieb gehörenden  
Dritten Teil der Betriebsratstätigkeit sein.“

Humoristisches
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